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DER PADAGOGISCHE BEOBACHTER

im Kanton Zirich
Organ des Kantonalen Lehrervereins — Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung
Erscheint monatlich einmal

19. Jahrgang

Nr. 14
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Referat von Rektor Dr. Fiedler.

Die Revision des Gesetzes lber die Leistungen
des Staates an das Volksschulwesen und die
Besoldungen der Lehrer.

Das gegenwirtige Gesetz iiber die Leistungen des Staates
an das Volksschulwesen und die Besoldungen der ILehrer
trigt das Datum des 2. Februar 1919. Es ist namentlich in sei-
nem ersten Teil revisionsbediirftig geworden, und so wurde
denn der Regierungsrat durch Beschlufl des Kantonsrates vom
17. November 1924 eingeladen, spiitestens im Jahre 1925 dem
Kantonsrate eine Vorlage fiir die Neuordnung der Beitrags-
leistung des Staates an das Volksschulwesen einzubringen und
zwar entweder im Sinne der Revision des Gesetzes iiber die
Leistungen des Staates an das Volksschulwesen oder durch
den Erlal einer neuen Verordnung.

Die Erziehungsdirektion entschied sich fiir die Revision
des Gesetzes. Sie hilt dafiir, daB nicht bloB die fiir die Ge-
meindeeinteilung in Beitragsklassen mafigebenden Grundsiize,
die auf dem Verordnungswege neu geregelt werden konnten,
sondern auch noch andere Gesetzesbestimmungen grundsitz-
licher Art, namentlich solche iiber die Lehrerbesoldungen,
einer Revision bediirfen.

So arbeitete denn die Erziehungsdirektion eine Vorlage
fiir die Revision des Gesetzes aus. Sie ist vom 15. August 1925
datiert, und zehn Tage spiiter fand im Erziehungsrate die erste
Beratung statt. In ausfiihrlicher Weise legte Regierungsrat
Dr. MouBlon die Gesichtspunkte dar, die ihn bei der Arbeit ge-
leitet haben. Die Zweiteilung wurde beibehalten. Wie im bis-
herigen Gesetze enthilt der erste Teil des Entwurfes die Be-
stimmungen iiber die Leistungen des Staates an das Volks-
schulwesen und der zweite diejenigen iiber die Besoldungen
der Lehrer.

Den Ausgangspunkt fiir die Revision des ersten Abschnit-
tes bildete nach den Ausfiihrungen des Erziehungsdirektors
die Wirkung der neuen Steuergesetzgebung von 1917 bis 1922
auf die Finanzen der Gemeinden, von denen manche einen er-
heblichen Riickgang der Steuerertrignisse erfahren hitten.
Heute handle es sich nun darum, an dem Gesetze von 1919,
das in den Leistungen des Staates an das Volksschulwesen
gegeniiber 1912 nichts gedindert habe, grundsitzliche Anderun-
gen vorzunehmen. Es miisse, umdie Gemeindeskonomiezu wah-
ren, ein Weg zur Entlastung der bedridngten Gemeinden gesucht
werden, was nicht allein mit einer neuen Klasseneinteilung, die
allerdings durch eine neue Verordnung vorgenommen werden
konnte, moglich sei. Es stehe im allgemein finanzpolitischen
Interesse, solche Gemeinden durch einen gerechten Finanzaus-
gleich davor zu bewahren, die Hilfe des Staates gestiitzt auf
§ 138 des Steuergesetzes anrufen zu miissen und dadurch in
ihrer Selbstéindigkeit beschrénkt zu werden. Zur bessern Er-
reichung des Hauptzweckes, der mit der Gesetzesrevision be-
absichtigt sei, eines angemessenen Finanzausgleiches zwischen
den Gemeinden, sollen kiinftig fiir deren Einteilung in Beitrags-
klassen nicht mehr nur die politischen und Schulgemeinde-
steuern mafigebend sein, sondern es sollen auch die Kirchen-
steuer, die Armensteuer, die Zivilgemeindesteuer und eine all-
{allige Liegenschaftensteuer mit in Berechnung gezogen werden;
es soll also die neue Klassifikation der Gemeinden nach deren
Gesamtsteuerfull erfolgen. Ferner soll es der auf die Lehr-
stellen entfallende Ertrag der Staatssteuer ermoglichen, eine
Gemeinde mit besonders schlechten finanziellen Verhiltnissen
in eine Kategorie mit hoheren Staatsbeitrigen und umgekehrt

eine solche mit auBerordentlich giinstigem Stande in eine
Klasse mit geringern staatlichen Beitragsleistungen zu ver-
schieben. Etwas Derartiges muB ja schon moglich sein; denn
man wiirde es wohl kaum begreifen, wenn z. B. Ziirich mit
seinen glinzenden Rechnungsabschliissen grifere Staatsbei-
trage erhielte als vorher. Noch ein Punkt sollte nmach der
Ansicht der Erziehungsdirektion revidiert werden. Wihrend
namlich nach dem gegenwirtigen Gesetze die Staatsbeitrige
fiir gewisse Kategorien von Gemeinden hochstens die Hilfte
ihrer Ausgaben betragen diirfen und fiir andere bis zu drei
Viertel derselben ansteigen konnen, was zu weit gegangen sei,
mochte sie die Vorlage einheitlich auf hichstens sechs Zehntel
der Aufwendungen ansetzen, immerhin mit der Moglichkeit,
in ganz besonderen Fillen doch eine weitergehende Hilfe zu
gewdhren. In der Berechnung der Staatsbeitrige soll eine
Vereinfachung herbeigefiihrt werden; statt der bisherigen 16
Beitragsklassen sind nur noch deren 12 vorgesehen.

‘Was nun den zweiten Teil anbelangt, der die Besoldungen
der Volksschullehrer ordnet, so besteht auch da die Haupt-
neuerung darin, eine Entlastung der bedriingten Gemeinden
herbeizufiihren. So weit wie im Aargau, wo der Staat die ge-
samten Leistungen fiir die Lehrerbesoldungen triagt, wollte die
Erziehungsdirektion in ihrem Entwurfe nicht gehen; das Pro-
blem aber, die ganze Besoldung vom Staate iibernehmen zu las-
sen und abgestufte Beitrige von den Gemeinden festzusetzen,
wiire kein leichtes gewesen. So soll auch in Zukunft eine Tei-
lung dieser Leistungen zwischen Staat und Gemeinden, aller-
dings mit etwas anderer Gestaltung als bis anhin, bestehen. Fiir
eine Anderung in den Besoldungsansitzen liege kein Grund
vor. Die Erhohung des Grundgehaltes um 400 Franken habe
legiglich den Zweck, die Gemeinden in der Gewidhrung von
Zulagen zu entlasten und die auBlerordentlichen Besoldungs-
zulagen an Lehrer steuerschwacher oder mit Steuern stark
belasteter Gemeinden dahinfallen zu lassen. An die Stelle der
seinerzeit vom Erziehungsrate als Wohnungsentschidigung
festgesetzten Minimalgemeindezulagen sieht die Vorlage nach
der Einwohnerzahl abgestufte Ortszulagen vor. Von einigen
weiteren beabsichtigten Anderungen in der Ordnung der Vi-
kariate, der Ruhegehalte usw. soll in einem spitern Artikel,
wenn die Beratungen im Erziehungsrate abgeschlossen sein
werden, die Rede sein.

Kantonalziircherischer Verband der Festhesoldeten.

Jahresbericht 1924/25.
Verehrte Delegierte!

Es ist Sitte geworden, den Jahresbericht erst am Berichts-
tage abzuschliefen, um ihn, anschliefend an den vorausgegan-
genen, zu einer Chronik zu gestalten, in der sich die Arbeit
der Verbandsleitung bis zur ordentlichen Jahresversammlung
spiegelt. Dabei zeigt sich die Tatsache, daf gewisse Dinge in
einer ganzen Reihe von Berichten sich immer wieder bemerk-
bar machen und sehr oft Jahr um Jahr ein anderes Gesicht
zeigen. Denn nicht nur die Zeit ist wandelbar, auch die Mei-
nungen unserer Behorden #ndern mitunter iiberraschend; sie
sind eben oft weniger das Produkt einer festen Uberzeugung,
als der Ausdruck der herrschenden politischen Situation.

In den Beginn der Berichtszeit fallen wiederum Bemiihun-
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gen um die Revision des Steuergesetzes. Wir haben an dieser
Stelle schon oft von diesem Gesetze sprechen miissen, und es
scheint, es werde dies auch in spiteren Berichten wieder der
Fall sein miissen. Im Einverstindnis mit der Delegiertenver-
sammlung schuf der K. Z. V. F. gemeinsam mit dem Kartell
der Privatangestellten eine Kommission, die Vorschlige an die
malligebenden Instanzen leitete, im ganzen 8 wohlbegriindete
Postulate. Wir sind es gewohnt, beim Regierungsrat nicht
gleich ein geneigtes Ohr zu finden. Man nimmt von unseren
Vorschldgen etwa einen guten Gedanken auf, schiittet reich-
lich Wasser bei und it das iibrige unberiicksichtigt. So hat
man 1920 unsere Skala iibernommen, sonst aber wenig Ent-
gegenkommen gezeigt. Heute ist die Situation #hnlich. Der
Antrag des Regierungsrates vom 26. Mai 1925 zur Abinderung
des Gesetzes iiber die direkten Steuern geht auf ein ein-
ziges unserer Postulate ein: er schafft den dreijihrigen Durch-
schnitt fiir Einkommen unter 10 000 Fr. ab. Dies bedeutet eine
annehmbare Losung, die namentlich das Unrecht wieder gut
macht, das bislang die Pensionierten und Abgebauten so hart
traf. Im ganzen ist die Vorlage eine durchaus fiskalische,
aber keine soziale. Es liefle sich die Frage aufwerfen, ob man
aus diesem Grunde der ganzen Revisionsarbeit den Kampf an-
sagen sollte, um dadurch einer Totalrevision und damit einer
besseren und gerechteren Losung die Wege zu 6ifnen. Vor-
erst wird man abwarten miissen, in welchem Umfange die An-
trige durch die Kommission und den Kantonsrat veradndert
werden, und wenn dann die abgeschlossene Arbeit vorliegt,
wird man sich zu entscheiden haben. Sie diirfen aber ver-
sichert sein, bei nichster Gelegenheit wieder mit diesem be-
liebten Thema beschiftigt zu werden. Bis dahin wird es Pilicht
der Festbesoldetenvertreter sein, alles zu tun, um diese Re-
vision im Sinne unserer Postulate zu verbessern. Sollte dies
nicht gelingen, oder sollte gar das Ergebnis noch schlechter
ausfallen als die Vorlage, dann allerdings werden wir uns der
Opposition anschliefen miissen. Besser wire es allerdings,
unsere Regierung brichte den Mut auf, groBziigig alle Erfah-
rungen in einer Revisionsarbeit zu verwerten, statt vom Volke
immer Zustimmung zu homdopathischen Teildinderungen zu
verlangen.

‘Wir haben im letzten Jahresbericht auf die Bemiihungen
hingewiesen, die zu einem Zusammenschlufi der Festbesoldeten
der ganzen Schweiz fithren sollten. Das Resultat ist leider ein
sehr bescheidenes. Wohl ist das von uns vorgelegte Statut in
Kraft getreten, wohl haben sich die Verbinde der Kantone
Thurgau, Aargau, Baselland, Wallis, Graubiinden mit Begei-
sterung der Fiihrung Ziirichs angeschlossen; der V. S. F. ist
aber noch unvollkommen, so lange nicht eine gréfere Zahl von
Organisationen mitarbeitet. Die finanziellen Mittel, die er hean-
sprucht, sind bescheiden; aus diesem Grunde mul} kein Ver-
bhand abseits stehen. Aber in manchen Kantonen haben unsere
Berufsgenossen die Notwendigkeit der Zusammenarbeit noch
nicht erkannt und darum die bestehenden Organisationen ein-
gehen lassen. Wir werden im Laufe dieses Herbstes die durch
das Statut geschaffene Prisidentenkonferenz zusammenrufen
und hoffen immer noch, eine umfassendere Vereinigung und
mit dieser eine Zusammenarbeit mit der riihrigen V. S. A. in
Wirklichkeit umsetzen zu konnen. KEidgenossische Fragen
wie diejenige der Lebensmittelzolle, Sozialversicherung u. a.
zwingen geradezu zu einem solchen Vorgehen. Je mehr das
wirtschaftliche Leben durch eidgenissische Gesetze geregelt
wird, desto mehr besteht die Notwendigkeit, in weiteren geo-
graphischen Grenzen unsere berechtigien Forderungen ein-
heitlich verfechten zu konnen.

Die Wahl des Groflen Stadtrates von Ziirich veranlalite die
Leitung unseres Verbandes zu einer unvorhergesehenen Ak-
tion. Die «N. Z. Z.» suchte in ihrer Wahlpropaganda extrem
rechisstehende Biirger besonders zu erfreuen, indem sie fiir
ihre Partei die Postulate der Festbesoldetenpolitik ganz be-
sonders ablehnte. Wir fanden, auf eine solche Anrempelung,
deren Motive ja leicht erkennbar sein mufiten, gehore eine ent-
sprechende Antwort. Ein diesheziigliches Inserat im «Tag-
blatt> hat wenigstens den Erfolg gezeitigt, daBl die «N. Z. Z.»
sich seither mehrfach mit unserer Organisation befafit hat.

Das Gesetz iiber die Reduktion der Mitgliederzahl des
Kantonsrates hat den Zentralvorstand zwar beschiftigt; eine
Stellungnahme unsererseits fiir oder gegen die Vorlage erschien
uns nicht notwendig. Die Wahlen im Friihjahr werden uns Ge-
legenheit bieten, zu zeigen, ob wir gewillt sind, den Abbau an
unseren wenigen Vertretern allein vollziehen zu lassen.

Die eidgenossische Abstimmung iiber die Initiative Rothen-
berger rief uns natiirlich auf den Plan. In Abwesenheit des
Présidenten fiihrte Herr Vizepréisident Schmid diese Aktion in
Verbindung mit gleichgesinnten Wihlergruppen in vorziig-
licher Weise durch. Wenn dieser Bewegung zur Schaffung
der Sozialversicherung ein Miflerfolg beschieden war, so tra-
gen die Festbesoldeten die geringste Schuld daran, und es ist
eine Verddchtigung, ja eine Verleumdung, wenn gesagt wurde,
unsere Berufsgruppe hitte versagt. Die Initiative ist tot; die
Idee aber lebt, und auch wir werden alles tun, ihr Gestalt zu
geben. Noch im laufenden Jahre finden wir Gelegenheit, den
ersten Stein zu diesem Bau zu legen; jene Zeit wird unsere
Mitglieder sicher auf dem Posten finden. Eine Viertelmillion
Schweizerbiirger haben bei jener Abstimmung trotz des schar-
fen gegnerischen Drucks und trotz einer nicht immer feinen
Kampfesweise der Verneiner die soziale Gerechtigkeit allen
Bedenken vorangestellt; ein nichstes mal wird die Zahl der
Freunde dieses Sozialwerkes groB genug sein, alle Wider-
stdnde zu iiberwinden.

So weit unsere Tétigkeit nach auflen. Sie zeigt nichts
Hervorragendes, aber ein ehrliches Bestreben, nicht nur un-
serem Stande, sondern auch der Allgemeinheit zu dienen. Un-
ser Verband arbeitet nicht gegen die anderen Volksgruppen,
sondern mit. allen, die guten Willens sind.

Im Innérn verlief das Berichtsjahr in durchaus ruhigen
Bahnen. Das Verhiltnis der Sektionen zum Zentralvorstand ge-
stattete eine erfolgreiche Zusammenarbeit, und unter den Mit-
gliedern des Leitenden Ausschusses und des Zentralvorstandes
herrschte jenes Vertrauen, das allein eine erspriefliche Tatig-
keit ermoglicht. So erfiille ich freudig die angenehme Pilicht,
allen denen, die unserem Verbande durch ihre Mitarbeit Kraft
und Zeit zur Verfitgung stellten, aufrichtig zu danken und der
Hoffnung Ausdruck zu geben, dieses schone Verhiltnis moge
auch in Zukunft fortbestehen.

Ziirich 6, den 3. Oktober 1925

Der Prisident und Berichterstatter:
F. Rutishauser.

Ziirch. Kant. Sekundarlehrerkonferenz.

Zusammenfassung des Referates von Dr. E. Fiedler, des Rektors der
Oberrealschule Zarich, Vertreters der zarcherischen Mittelschulen,

uber
die Sekundarschule als Unterbau der Mittelschulen,
gehalten an der Versammlung vom 19. September 1925 in Ziirich.

Es kann nicht die Aufgabe des Referenten sein, die An-
trige des Vorstandes und der Lehrplankommission zu be-
kampfen, 1. weil sie von einer falschen Grundlage, § 13 des
Entwurfes 1921 der Maturitédtsverordnung ausgehen, der 1922
durch einen § 14 mit einer viel weitergehenden Forderung auf
Anpassung ersetzt worden ist; 2. weil die Antrage iiberhaupt
keine nennenswerten Anpassungen vorschlagen, mit denen die
Mittelschulen und die Maturitdtskommission bestimmt rechnen
konnten; 3. weil sie auf die Vorschlige der Mittelschulen gar
nicht eintreten.

Die Thesen des Referenten wollen lediglich ein deutliches
Bild der Sachlage (1, 2, 8) und des vorgeschlagenen An-
schlusses geben (2—7). Sie bezeichnen durch den Verzicht
auf den eigenen Unterbau ein #uBlerstes Zugestindnis der Ma-
turititsmittelschulen, wihrend das erste Entgegenkommen von
der Sekundarschulseite in den Vorschligen des Konferenz-
prisidenten in den Nummern 9 und 10 des «Pad. Beob.»> ent-
halten ist.

Doch ist Punkt 2 dahin zu korrigieren, daf die Oberreal-




schule seit 43 Jahren keinen Vertrag mit der Eidg. Techni-
schen Hochschule hat, weil der Schweizerische Schulrat die
Forderung auf ungebrochenen 6jihrigen Mittelschulunterricht
schon 1881 erhoben hat. Damit hat er 16 Mittelschulen in 13
Kantonen zur Anpassung gendtigt und die Realmaturitit Zii-
rich nur nach langer Beobachtung der Schule auf Zusehen
hin gelten lassen. Das Odium der Minderwertigkeit zwang zu
besonderen Anstrengungen (1) der Oberralschule und zu ge-
nauerer Fassung des entscheidenden Paragraphen (2), die
1921 nacheinander vom ziircherischen Erziehungsrate, von der
Konferenz der Erziehungsdirektoren und von der schweize-
rischen Rektorenkonferenz im Sinne «mittelschulméfBiger Vor-
bereitung» angeregt wurde.

Die harmlos scheinende Umstellung (3) der Schule auf
die eidg. Maturititspriifung wiirde den ganzen Charakter der
Schule dndern und ihre Minderwertigkeit oifentlich besiegeln.
Sie miiite daran unbedingt absterben und zwar rasch. Jetzt
schon hat sich das (obere) Realgymnasium wieder auf 9%
iiber den Vorkriegsstand gehoben, wihrend die Oberrealschule
schon auf 20% unter ihrem Vorkriegsstand steht. Das Urteil
einsichtiger Viter wird durch Mingel bestimmt, die von der
Sekundarschule organisatorisch verschuldet sind: 1. Unnotigen
Lehrerwechsel; 2. zu spite Einstellung auf mittelschulméBige
Arbeit; 3. groBere Stundenzahl; 4. grofere Aufgabenlast; 5. sehr
rasches Tempo; 6. lingere Unsicherheit iiber die Eignung.
Dazu kommt 7. die groBte Gefahr am Schlusse, so daBl jeder,
der es kann, vorziehen wird, mittelst Latein diese Nachteile am
Realgymnasium zu umgehen. Damit verliert aber nicht nur
die Oberrealschule ihre Existenzberechtigung, sondern auch
die Sekundarschule ihre Rolle als Zugang zur hochsten mo-
dernen Bildung. Durch eine ablehnende Haltung zerstort die
Sekundarschule also im Kanton Ziirich ihr eigenes Bildungs-
ideal, wihrend sie nach dem Gesetz von 1899 die uneinge-
schrinkte Vorbereitungspflicht hat. Jetzt ist der psycholo-
gische Moment da, damit Ernst zu machen.

Die Mittelschufen sind durch umfassende Untersuchungen
zu jhrem Vorschlage gekommen und bringen nichts Uber-
raschendes. Die Grundziige des Projekts sind schon in dem
Berichte der Synodalkommission von 1919 klar ausgesprochen;
die statistischen Unterlagen und die Folgerungen sind der
Lehrplankommission von 1921 in voller Ausfiihrlichkeit vor-
gelegen, von ihr aber als <undiskutierbar» abgelehnt worden.
Die Klagen der Oberrealschule hat die Sekundarschule zwei
Menschenalter lang wohl gekannt, jedoch ignoriert, weil sie
sich fiir die 2—3% Oberrealschulaspiranten ihrer Klasse nicht
besonders einstellen konnte.

Den ersten Versuch differenzierter Behandlung brachte
vor 8 Jahren die fakultative Teilung in F#higkeitsklassen A
und B in der Stadt Ziirich. Leider niitzt sie jedoch nichts fiir
die Vorbereitung der Oberrealschule. Diese zi#hlt jetzt 90
stadtische Sekundarschiiler, welche ihre erste Klasse schon
absolviert haben, darunter 22 aus A-Klassen. Letztere ergeben
in den Hauptféichern einzeln und in den wissenschaftlichen zu-
sammen durchweg Leistungsdurchschnitte, die um einen Vier-
telspunkt unter dem der iibrigen bleiben. Daran sind nicht Zu-
falligkeiten schuld, sondern die Ausschaltung des Willens der
Eltern und der Schiiler bei der Zuteilung zu den A-Klassen,
die hélftige Teilung zwischen A und B und die Einbildung der
A-Schiiler, mittelschulreif zu sein. Mit solch kleinen Mitteln
ist der ungeheure Schaden nicht gutzumachen, den das gei-
stige Niveau durch die Entwicklung der Sekundarschule zur
Volksschule erlitten hat. Nimmt sie doch im Kanton lingst
die Halfte, in den Stédten zwei Drittel des 6. Primarschuljahr-
ganges auf, wihrend sie noch vor zwei Menschenaltern eine
Eliteschule war. Dieser allgemeine Besuch macht es dem Se-
kundarlehrer unméglich, der grofen Mehrzahl der Schiiler
einen biirgerlichen AbschluB und einer kleinen Minderzahl
einen AnschluB durch Grundlegung fiir die hoheren Schulen
zu vermitteln.

Der vierte oder fiinfte Sekundarschiiler braucht tatséich-
lich eine vollig andere Schulung als die iibrigen, weil er theo-
retische statt praktische Interessen hat. Mittelschulaspiranten
miissen nicht nur gute Verstandesfihigkeiten haben, sondern
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sich namentlich auch durch geistige Energie auszeichnen, an-
gesichts 8 weiterer Schuljahre. Die Mehrheit bremst aber die
Minderheit, 1d8t deren Féhigkeiten und Spannkraft verkiim-
mern, weil sie die dieser angemessene Arbeitsweise nicht er-
laubt. Die besondere geistige Forderung der Minderheit ist
jedoch fiir Volk und Staat lebenswichtig und darf sich nicht
zwei oder drei aufnahmefihige Jahre lang mit Unterricht be-
gniigen, der auf AbschluB statt auf Anschlull berechnet ist.
Das ist ein Unrecht gegen die Aspiranten auf allen Mittel-
schulen, die hohere geistige Anspriiche erheben.

Mit verfrithter Berufswahl hat diese Riicksicht nichts zu
tun, weil es sich mit 12 Lebensjahren nur darum handelt, ob
der Schiiler iiber die Sekundarschule hinaus geschult werden
soll, falls er das Zeug dazu hat, erst mit 14 Jahren darum, ob
er an die eigentliche Mittelschule oder an eine Fachschule
iibertreten soll und zwar gerade im ersten Falle wiederum
ohne engere Berufswahl. Dagegen kann nur eine besondere
Behandlung der Mittelschulaspiranten auf Grund der Erfah-
rung rechizeitig erkennen lassen, wer sich auf dem rechten
Wege befindet oder wer ohne Zeitverlust umsatteln soll.

Nach einer genauen Statistik iiber 10 Jahrgénge aller 11
Mittelschulabteilungen des Kantons haben sich bis 1921 durch-
schnittlich 800 Mittelschulaspiranten aus einem Jahrgang der
zweiten Sekundarklasse ergeben. Von diesen gehen genau ein
Drittel an Maturitidtsschulen und zwei Drittel an Nichtmaturi-
tatsschulen. Die groBfe Mehrzahl (550 Schiiler) kommt aus
den beiden Stidten, mit den Umgebungen (60 Schiiler) zusam-
men iiber 75% der Aspiranten, und verteilt sich wiederum zu
ein Drittel und zwei Drittel. An die beiden Oberrealschulen
gehen nicht ganz 100, davon wieder 75% aus den Stadten und
Umgebungen.

Also kann man in den Stidien leicht besondere Vorberei-
tungs- oder AnschluBklassen aus den Mittelschulen bilden.
Rechnet man sie zu 30 Schiilern (statt 35) und beachtet man
in Ziirich die Schulkreisgrenzen und vermeidet jede Ein-
sparung von dritten Klassen, so ergibt ein Jahrgang hochstens
20 solche Klassen. In den Stidten wiirden also 20 dreiklassige
Vorbereitungsschulen an die Stelle von 60 bisherigen Sekun-
darklassen treten und wiirden ausreichen, um auch noch die
Schiiler aus den Umgebungen beider Stéidte aufzunehmen.

Auf dem Lande gibt es keinen Sekundarschulkreis, dessen
Mittelschulaspiranten eine Vorbereitungsklasse fiillte. Auffiil-
lung mit anderen Schiilern schadigt aber den Kern der Vor-
bereitung, wie die A-Klassen lehren. Also kann man auf dem
Lande Vorbereitungsklassen nur dadurch schaffen, daf man
die Aspiranten aus einer Gruppe von Schulen in einem zen-
tralen Landorte zusammennimmt. Nach der Statistik geht das
ohne weiteres in und um Horgen, Meilen und Wetzikon, mit 2,
1, 1 Vorbereitungsschulen. Damit wiirden nahezu 90% aller
Mittelschulaspiranten des Kantons besondere Vorbereitung auf
die Mittelschulen in etwa 24 dreiklassigen Anschlufischulen
finden, die den fiinften Teil der jetzigen Sekundarklassen er-
setzen wiirden. Alle iibrigen bleiben unbehelligt. Der Unter-
richt an jeder Vorbereitungsschule wiirde am besten auf je
3 Sekundarlehrer verteilt, die in derselben Fachgruppe alle
3 Klassen unterrichten.

Zur Bildung von Vorbereitungsklassen braucht es also
nur eine besondere Gruppierung der Sekundarschiiler nach
ihren Bildungszielen. Sie ist innerhalb des geltenden Gesetzes
so gut moglich, wie die Bildung anderer Spezialklassen, weil
die Vorbereitung auf die Mittelschulen gesetzliche Pflicht
der Sekundarschule ist. Auch die Zuteilung von Schiilern an
andere Sekundarschulen ist im Gesetz vorgesehen, unter Staa-
tesheteiligung an den (geringen) Mehrkosten. Wenn die Se-
kundarschulkreise also nur wollen, so kann die Einrichtung
auf Ostern 1926 ins Leben treten und auf 1928 den zur Matu-
rititsanerkennung notigen Anschlufl liefern, gerade noch in-
nerhalb des vom Bundesrat gesetzten Termins 1928.

Auch der Lehrplan der Vorbereitungsschulen braucht
nicht aus dem Rahmen eines Sekundarlehrplans herauszufal-
len, vielmehr kann der Lehrplan 1905 fiir sie in Kraft bleiben.
Nur einige Umstellungen sind nitig und einzelne Reduktionen
sind moglich. Der Plan kann nach den Erfahrungen, die das
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untere Gymnasium mit ihm in den gemeinsamen Fichern
macht, mit einer Mittelschulqualitit von Schiilern mit gutem
Erfolg durchgearbeitet werden. Auf die Einzelheiten ist nicht
einzutreten, bevor die Hauptfragen entschieden sind.

In den gemeinsamen Féchern gleichstufiger Klassen an
Volksschule und an Mittelschule liegt der Unterschied im Un-
terrichtsbetrieb und in der Unterrichtsmethode. Jede Mittel-
schule kennt ihr Bildungsziel genau, die Studienreife an den
Maturitéitsschulen und die Berufsreife an den anderen, und
hat es von Anfang an vor Augen. Die unteren Klassen der
Maturititsschulen sind daher ausschlieBlich zu solider, mog-
lichst tiefer Grundlegung fiir den weiteren Aufbau da. Die
Lehraufgaben sind die jedem Fache eigentiimlichen Begriffs-
bildungen und die besonderen fachlichen Denkformen, also vor
allem formale Schulung an den Lehrstoffen. Die Mittelschul-
klassen haben nur diejenigen Schiiler mitzunehmen, die fihig
und gewillt sind, das fest umrissene Pensum in der gegebenen
knappen Zeit zu bewiltigen. Durch die Strenge ihrer Zen-
suren und Promotionen schalten sie fortwihrend einen erheb-
lichen Teil der Schiiler aus. Daher heift mittelschulmifig
eine Schularbeit, die eine feste Richtschnur innehilt, auf sach-
lich einwandfreie Grundlegung und formale Schulung ausgeht,
groBe Anspriiche an die lebhafte und selbsttiitige Mitarbeit der
Schiiler stellt und durch strenge Auslese das geistige Niveau
fortwidhrend erhoht. Die allgemeine Sekundarschule mufl in
allen diesen Beziehungen wesentlich anders verfahren, da-
gegen miissen ihre Vorbereitungsklassen «mittelschulmiBig>»
arbeiten, wenn sie den Anforderungen der Maturititsordnung
geniigen wollen. «Gebrochen» heilit ein Lehrgang, wenn sich
Ziel, Methode und Arbeitsweise #ndert, nicht wenn Schulhaus
oder Lehrer wechseln.

Der Ubergang ist erst dann «reibungslos», wenn die Mit-
telschule lediglich die an ihr zusammenkommenden Sekundar-
schiiler zu neuen Einheiten zusammenschweillen, jedoch
die Sekundarschularbeit nicht wiederholen oder neu machen
muB. Bisher hat die Oberrealschule in den meisten Fichern
wieder vorn anfangen, haben ihre Schiiler 3 Jahre Ar-
beit aufwenden miissen, wo bei besserer Organisation 2 Jahre
geniigt héitten. Den Beweis liefern die Realgymnasiasten. Die
Vorbereitungsklassen der Sekundarschule kénnen aber in der
humanistischen Richtung ebenso viel und in der realistischen
mehr leisten als das untere Gymnasium, weil dieses ein Vier-
tel seiner Zeit dem Latein widmen mufl. Die Fiihrung solcher
Klassen wird also eine reizvolle Aufgabe fiir Sekundarlehrer,
welche sich mit einem gebundenen Programm befreunden kén-
nen. Sie geben nach der zweiten Klasse die Aspiranten auf
Maturitatsschulen an diese ab und suchen in der dritten Klasse
die fiir die Fachschulen geeignete Abrundung mit einer um ein
Drittel verringerten Schiilerzahl.

Diese pidagogische Beweisfithrung wird durch die Erfah-
rung bestitigt. Schon 1919 haben die Maturititsschulen durch
eine 10jahrige Statistik gezeigt, welchen Unterschied volks-
oder mittelschulméBige Vorbereitung fiir den Erfolg an den
Maturititsschulen macht. An allen scheitert in den ersten bei-
den Mittelschuljahren etwa ein Drittel, bis zur Maturitit aber
rund die Hélfte der eingetretenen Erstklifiler, unabhingig vom
Eintrittsalter 12, 14, 15. An der Oberrealschule scheitern
stets einige Prozent Sekundarschiiler mehr als Primarschiiler
am Gymnasium. Jene haben also mit 16 Jahren knapp dieselbe
Wahrscheinlichkeit, die Maturitit zu erwerben, wie diese
schon mit 14 Jahren. Von den an die Oberrealschule einge-
tretenen Gymnasiasten kommen jedoch 85% zur Realmaturi-
tit, von den Sekundarschiilern rur 53% und zwar so gez#hlt,
daB alle nicht rein schulméifigen Einfliisse ausgeschaltet sind.

DaB 3 ehemalige Gymnasiasten auf 2 erfolgreiche Sekun-
darschiiler kommen und ihren Erfolg iiberdies 2 volle Jahre
friiher voraussehen kénnen, liegt ausschlieBlich daran, daB sie
2 Jahre friiher mittelschulméBig zu arbeiten begonnen haben.
Die Vorbereitungsklassen werden 90% aller eintretenden Se-
kundarschiiler in dieselbe giinstige [.age bringen, die bisher
pur die 10% Gymnasiasten hatten. Damit werden mindestens

vier Fiinftel der Oberrealschiiler mit gleichmiiBiger, und zwar
mittelschulméfBiger Vorbereitung den festen Stamm bilden. Am
grofiten wird der Vorteil fiir die Eltern, die zwei Jahre friiher
wissen werden, ob sie fiir ihren Sohn den richtigen Schulweg
eingeschlagen haben. Die Voraussage der Sekundarlehrer hat
sich nicht besser bewihren kénnen als die der Primarlehrer,
weil sie eben keine Erprobung an mittelschulmiiBiger Arbeit
mit den Aspiranten durchfiihren konnten.

Es steht auch erfahrungsmifig fest, daB ein fester homo-
gener Stamm von 80% der Klassenstirke fiir gedeihliche Mit-
telschularbeit notwendig und hinreichend ist. Die Oberreal-
schule konnte solange keine gute Schule sein, als in ihre
zweite Klasse fast so viele neue Schiiler eintraten, als aus den
ersten kamen. Die furchtbare Plage eines starken «doppelten
Eintrittes» reichte bis zum Ende des letzten Jahrhunderts. Erst
seit durch die Aufnahmepraxis und die Empfehlung des Er-
ziehungsrates von 1904 der Eintritt in die erste Klasse die
feste Regel wurde, horte diese Sisyphusarbeit auf, zweimal zu-
sammenzuschweillen und zweimal anzufangen, und die Schiiler
erreichten ihr glattes und ruhiges Fortschreiten. Deshalb wird
die vorgeschlagene Organisation besonderer Vorbereitungs-
klassen die Billigung der Maturititskommission finden, ohne
zwei Drittel der Stadtschulen und vier Fiinftel der Landschulen
hereinzuziehen. Dagegen wiirde ein Anschlufl auch aus den
dritten Vorbereitungsklassen wieder alles gefihrden.

Diejenigen Schiiler der allgemeinen Landsekundarschulen,
die keine Vorbereitungsschulen erreichen konnen, werden
nach wie vor in die erste Klasse der Oberrealschule eintreten,
auf Grund einer Priifung, die sich auf deren Lehraufgaben
stiitzt. Sie werden nach 30jihriger Erfahrung durch den
starken  Schiilerstamm iiberraschend leicht assimiliert, wenn
sie zu den wirklich fihigen und namentlich willensstarken
Landschiilern gehéren und wenn die Mittelschule ihnen
durch Nachhilfeklassen zur raschen Ausfiillung grofier Fach-
liicken verhilft. Die Oberrealschule mufl einfach ihr bewihrtes
System von Nachhilfeunterricht in den ersten Klassen so aus-
bauen, daB es zwei Schuljahre auszugleichen vermag.

Fiir Landsekundarschiiler, die keine Vorbereitungssekun-
darschule erreichen konnen und erst nach dem dritten Jahre
iibertreten sollen, wird der Landsekundarlehrer die private
Vorbereitung iibernehmen miissen. Nach der Statistik dauert
es 2 bis 3 Jahre, bis ein solcher Maturitéitsaspirant aus einer
Landschule kommt, und besondere Einrichtungen fiir ihn zu
treffen, ist nicht moglich. Selbstverstindlich wird der Staat
die Entschidigung des Lehrers tragen, da sie ihn wesentlich
billiger kommt, als ungeniigend besuchte Vorbereitungsschulen
zu unterstiitzen. Sobald sich auf dem Land ein gréferes In-
teresse fiir gelehrte Studien zeigt als bisher, werden von selbst
weitere Vorbereitungsklassen entstehen. x

Aus analogen Griinden lohnt es sich schlechterdings
nicht, mit allen Vorbereitungsklassen oder gar mit allgemeinen
Sekundarklassen Lateinunterricht zu verquicken. Fiir die
Midchen der Stadt Ziirich, die auf das Mé#dchengymnasium
gehen wollen, ist die Schaffung eines eigenen Unterbaues das
richtigste, weil er fiir sie noch nétiger ist als fiir die Knaben.
Schlimmstenfalls kann man fiir sie zwei stidtische Vorberei-
tungsklassen reservieren, die Latein von Anfang an in ihren
Lehrplan aufnehmen. Sonst aber haben nach der Statistik im
ganzen Kanton nicht mehr als durchschniftlich 16 Sekundar-
schiiler und -schiilerinnen Lateinbedarf, so dafl er wieder am
besten durch Privatunterricht gedeckt wird.

Die vorgeschlagene Organisation von mittelschulméBig ar-
beitenden Vorbereitungsklassen durch die Sekundarschule
selbst ist die einzige, die ohne Gesetzeséinderung durchfiihrbar
ist und allen Beteiligten Gewinn bringt: den Sekundarschiilern
durch den ungebrochenen Weg zur hochsten modernen Bil-
dung, der Sekundarschule durch die Trennung unvereinbarer
Ziele und die Erhohung des Ansehens, den Mittelschulen
durch die Ermoglichung der Maturititsanerkennung und von
Reformen, die bei dem gegenwirtigen Zustand ausgeschlossen
sind.

Redaktion: E. Hardmeier. Sekundarlehrer, Uster; W.Zlirrer, Lehrer, Wiidenswil; U. Siegrist, Lehrer. Ziirich 4; J. Schlatter, Lehrer, Wallisellen;
H.Schdnenberger, Lehrer, Ziirich 3; Dr. M. Sidler, Lehrerin, Ziirich 3. i
Einsendungen sind an die erstgenannte Stelle zu adressieren. — Druck und Expedition: Graphische Etablissemente: Conzett & Cie., Ziirich.




	Der Pädagogische Beobachter im Kanton Zürich : Organ des kantonalen Lehrervereins : Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung, 24. Oktober 1925, Nr. 14

